
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2002/10/15 98/21/0516
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.10.2002

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

41/02 Passrecht Fremdenrecht

Norm

AVG §45 Abs2;

AVG §56;

FrG 1997 §10 Abs2 Z1;

FrG 1997 §34 Abs1 Z2;

Rechtssatz

Im Zusammenhang mit der Beurteilung des Versagungsgrundes des § 10 Abs. 2 Z 1 FrG 1997 müssen dem Fremden

ausreichende Mittel (nur) im Zeitpunkt der Bescheiderlassung und für die Dauer der angestrebten Bewilligung zur

Verfügung stehen (Hinweis 22. Oktober 2001, 2000/19/0020).

Schlagworte

Maßgebende Rechtslage maßgebender Sachverhalt
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